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Anlage zur DS-Nr. 16/0357 
Änderungen der Gebührensatzung der Musikschule 
 
 Paragraph Alt Neu Begründung 
1 § 5 Abs. 1 Für den Besuch der Musikschu-

le der Stadt Sankt Augustin 
werden folgende Jahresgebüh-
ren erhoben; Unterrichtsausfälle 
durch Ferien und Feiertage so-
wie Unterrichtsversäumnisse 
lassen die Höhe der Jahresge-
bühr unberührt. 

Für den Besuch der Musikschule 
werden folgende Gebühren erho-
ben. Der Betrag wird als 1/12 der 
Jahresgebühr zum 1. eines Mo-
nats im Voraus fällig. Unterrichts-
ausfälle durch Ferien und Feierta-
ge sowie Unterrichtsversäumnisse 
lassen die Höhe der Jahresgebühr 
unberührt. Es gilt die Ferien- und 
Feiertagsordnung der öffentlichen 
Schulen im Rhein-Sieg-Kreis. 
 

Klarstellung der auch bisher schon 
geltenden Rahmenbedingungen. 

2 § 5 Abs. 1 
1. 

1. Elementare Musikerziehung  
a) musikalische Früherziehung 
b) Elementarspielkreis 
c) musikalische Grundausbildung 

1. Elementare Musikerziehung  
a) Eltern-Kind-Gruppe 
b) musikalische Früherziehung (MFE) 
c) musikalische Grundausbildung 

Der Elementarspielkreis entspricht 
nicht mehr der Praxis, neu ist die El-
tern-Kind-Gruppe. Die Aufzählung er-
folgt in der chronologischen Reihen-
folge, das Angebot für die jüngsten 
Schüler steht ganz oben. 

3 § 5 Abs. 1 
4a) 

mittlere Gruppe 
(4 bis 6 Schüler) 

entfällt Entspricht nicht der Praxis. Solch gro-
ße Gruppen können aus räumlichen 
und instrumentalen Gründen nicht un-
terrichtet werden. 

4 § 5 Abs. 1 
5a¹) 

Ballett-Vorausbildg. 
(4 bis 6 Jahre) 

Ballett-Vorausbildung 
 

Die Altersangabe entfällt, da die Bal-
lettvorausbildung an Inhalte unabhän-
gig vom Alter gekoppelt ist. 

5 § 5 Abs. 1 
5a²) 

Kindertanz  
(Laufzeit 2 Jahre) 
 

entfällt Wird in dieser Form nicht unterrichtet. 
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 Paragraph Alt Neu Begründung 
6 § 5 Abs. 1 

5c) 
Teilnahme an einer 2. Unter-
richtsgruppe 
 
(Sind mehrere Gebühren für die 
Teilnahme in verschiedenen 
Gruppen zu entrichten, so wird 
als Erste die Gruppe mit der hö-
heren Gebühr berechnet.) 

Teilnahme an einer weiteren Un-
terrichtsgruppe im Tanzbereich. Es 
wird je eine 30%ige Ermäßigung 
gewährt. Sind mehrere Gebühren 
für die Teilnahme in verschiedenen 
Gruppen zu entrichten, so wird als 
erste die Gruppe mit der höheren 
Gebühr berechnet. 
 

Wird zugunsten einer prozentualen 
Staffelung ersetzt, um somit den Ver-
waltungsaufwand zu reduzieren (ein-
gesetzte Software ist entsprechend 
programmiert). 
 
Zurzeit gibt es eine pauschale Gebühr 
von 240 €. Eine 30%ige Ermäßigung 
für jede weitere Unterrichtseinheit im 
Tanzbereich deckt die durchschnittli-
che Ermäßigung ab.  

7 § 5 Abs. 1 
6. 

Ergänzendes Gemeinschafts-
fach ohne Instrumental-
Unterricht 
 

Ergänzungsfach ohne Instrumen-
talunterricht 

Aktualisierung des Begriffes 

8 § 5 Abs. 1  
7. 

Chorgemeinschaften Chöre Aktualisierung des Begriffes 

9 § 5 Abs. 2 Die Teilnahme am Kinder- und 
Jugendchor und Orchestern der 
Musikschule ist gebührenfrei. 
Alle Instrumentalschüler können 
an sämtlichen ergänzenden 
Gemeinschaftsfächern gebüh-
renfrei teilnehmen. 
 

Alle Musikschulschüler können an 
sämtlichen Ergänzungsfächern, 
dem Kinderchor und den Orches-
tern der Musikschule gebührenfrei 
teilnehmen. 

Umformulierung zur besseren Ver-
ständlichkeit. 
Gebührenberechnung für Nicht-
Musikschulschüler. 

10 § 5 Abs. 3 Für das Überlassen von Musik-
instrumenten werden je nach 
Neuwert folgende Gebühren 
erhoben: 
… 
Der Bescheid ergeht bei minder-

Für die Miete von Instrumenten 
werden folgende Gebühren erho-
ben. 
 
 
… 

bessere Verständlichkeit (die Be-
scheide ergehen bei Minderjährigen 
generell an die Erziehungsberechtig-
ten, nicht nur bei Mietgebühren) 
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 Paragraph Alt Neu Begründung 
jährigen Musikschülern/innen an 
die/den Erziehungsberechtigten. 
Die Benutzungsgebühren der 
Mietinstrumente gem. § 5 Abs. 3 
sind von Ermäßigungen ausge-
schlossen. 
 

Der Bescheid ergeht bei minder-
jährigen Musikschülern/innen an 
die/den Erziehungsberechtigten. 
Die Mietgebühren sind von Ermä-
ßigungen ausgeschlossen. 

11 § 5 Abs. 4 
d) 

tänzerische Gymnastik für Er-
wachsene 60/90 Minuten 
 

tänzerische Gymnastik für Er-
wachsene 45/60 Minuten 

entspricht der gängigen Praxis 

12 § 6 (Über-
schrift und 
Abs. 1) 

§ 6 Ermäßigung und Erlass der 
Unterrichtsgebühren 
 
Ermäßigung und Erlass der Un-
terrichtsgebühren werden auf 
schriftlichen Antrag gewährt … 

§ 6 Ermäßigung der Unterrichts-
gebühren 
 
Gebührenermäßigung wird auf 
schriftlichen Antrag gewährt … 

Begründung: siehe Begründung unten 
zu  § 6 Abs.3  

13 § 6 Abs. 2 Nehmen mehrere in einem 
Haushalt lebende Schüler / 
Schülerinnen einer Familie am 
Unterricht in jeweils einem oder 
mehreren der gebührenpflichti-
gen Fächer teil, so werden die 
Gebühren bei zwei Schü-
lern/Schülerinnen um 15 %, bei 
drei Schülern/Schülerinnen um 
25 % und bei vier und mehr 
Schülern/Schülerinnen um 40 % 
ermäßigt. 
 
Ausgenommen von der Ermäßi-
gung sind die Unter-

Nehmen mehrere in einem Haus-
halt lebende Schüler einer Familie 
am Unterricht in jeweils einem o-
der mehreren der gebührenpflich-
tigen Fächer teil, so werden die 
Gebühren bei zwei Schülern um 
15 %, bei drei Schülern um 25 % 
und bei vier und mehr Schülern um 
40 % ermäßigt. 
 
 
 
 
Ausgenommen von der Ermäßi-
gung sind die Gebühren für die 

Zur besseren Lesbarkeit nur Verwen-
dung des Begriffs „Schüler“ (dieser 
wird auch in § 7 ausschließlich ge-
braucht, die Gebührenordnung war 
daher bisher in dieser Hinsicht unein-
heitlich).  
 
Noch vor § 1 soll daher der Passus 
eingefügt werden: „Aus Gründen der 
besseren Lesbarkeit wird in der Sat-
zung auf die gleichzeitige Verwendung 
männlicher und weiblicher Sprachfor-
men verzichtet. Sämtliche Personen-
bezeichnungen gelten gleichermaßen 
für beiderlei Geschlecht.“ 
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 Paragraph Alt Neu Begründung 
richtsgebühren für die vorschuli-
sche Musikerziehung, Elemen-
tar-Spielkreise, musikalische 
Grundausbildung, ergänzende 
Gemeinschaftsfächer sowie für 
die Chorgemeinschaft. 
 

Elementare Musikerziehung, Er-
gänzungsfächer und Chöre. 

 
Umformulierung und Verkürzung auf-
grund der geänderten Terminologie 
(inhaltlich keine Änderung). 

14 § 6 Abs. 3 Schüler aus Familien, die Emp-
fänger von Leistungen zur Si-
cherung des Lebensunterhalts 
nach dem Zweiten und Zwölften 
Buch Sozialgesetzbuch (SGB II, 
SGB XII) in der jeweils gültigen 
Fassung sind, sind für die Zeit, 
in der die Leistungen gewährt 
werden, in der Regel von den 
Gebühren zu befreien. 
 

Schüler aus Familien, die Empfän-
ger von Leistungen zur Sicherung 
des Lebensunterhalts nach dem 
Zweiten und Zwölften Buch Sozi-
algesetzbuch (SGB II, SGB XII) in 
der jeweils gültigen Fassung sind, 
erhalten für die Zeit, in der die 
Leistungen gewährt werden, eine 
Ermäßigung in Höhe von 80%. 

Eine geringe Eigenbeteiligung stellt 
die Wertigkeit des Unterrichts dar und 
entspricht der gängigen Praxis im 
Rhein-Sieg-Kreis. 

15 § 6 Abs. 5 Teilnehmer aus Familien …  
(dies bezieht sich nicht auf Be-
nutzungsgebühren für Musikin-
strumente) 
 

(dies bezieht sich nicht auf Benut-
zungsgebühren für Musikinstru-
mente) 

Klammer wird ersatzlos gestrichen, 
dies wird in Abs. 6 aufgenommen (und 
steht auch in § 5 Abs. 3). 

16 § 6 Abs. 6 Die Summe der gewährten Er-
mäßigungen darf unbeschadet 
der Einzelregelungen in Abs. 2 
und 5 den Satz von 40 % nicht 
überschreiten. 
 
 
 

entfällt Zur Vereinfachung und Einheitlichkeit 
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 Paragraph Alt Neu Begründung 
17 § 6 Abs. 6 

(das war 
bisher 
Abs. 7) 

Inhaber der Juleicard oder der 
Ehrenamtskarte NRW erhalten 
eine Ermäßigung in Höhe von 
50 % auf die Gebührensätze. 
 
 
Die Gebührenermäßigung 
und –befreiung kann nur gegen 
Nachweis der vorgenannten Vo-
raussetzungen gewährt werden. 
 

Musikschulschüler als Inhaber der 
Juleicard oder der Ehrensamtskar-
te erhalten eine Ermäßigung in 
Höhe von 50% auf die Gebüh-
rensätze. 
 
Die Gebührenermäßigung 
kann ab dem Zeitpunkt der An-
tragstellung nur gegen Nachweis 
der vorgenannten Voraussetzun-
gen gewährt werden. Die Mietge-
bühren sind von Ermäßigungen 
ausgeschlossen. 
 

Klare Differenzierung zwischen Zah-
lungspflichtigen und Musikschulschü-
lern. 
 
 
 
Ergibt sich aus obigen Änderungen 
 

18 § 7 Abs. 1 Die Unterrichtsgebühren sind in 
monatlichen Teilbeträgen jeweils 
zum 1. eines jeden Monats an 
die Stadtkasse Sankt Augustin 
zu entrichten. 
 

Die Gebühren sind in monatlichen 
Teilbeträgen jeweils zum 1. eines 
jeden Monats im Voraus an die 
Stadtkasse Sankt Augustin zu ent-
richten. 
… 
Zur Aufnahme in die Musikschule 
ist grundsätzlich die Teilnahme am 
Lastschriftverfahren notwendig. 
 

Zur besseren Verständlichkeit des 
Gebührenbescheides. 
 
 
 
 
Verwaltungsvereinfachung (Übernah-
me einer Regelung, die es auch in 
anderen Musikschulen gibt, z.B. in 
Bergisch Gladbach). 
 

19 § 8 Die Satzungsänderung tritt zum  
1. Januar 2015 in Kraft. 

Die Satzungsänderung tritt zum  
1. Januar 2017 in Kraft. 

 

 


